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Schulstrasse

Oberdorfweg.

Parkordnung

Für das Parkieren von Velos und Mofas sind ausschliesslich 
5 Standorte vorgesehen. Es gelten folgende Bestimmungen:

1Schülerinnen und Schüler mit zugewiesenen 
Veloständern.

2Schülerinnen und Schüler aus Herzogenbuchsee, die 
ihren Schulweg von Norden (Schulstrasse) her angehen.

3Schülerinnen und Schüler, die mit dem Mofa zur Schule 
kommen.

4Schülerinnen und Schüler aus Herzogenbuchsee, die 
ihren Schulweg von Süden (Oberdorfweg) her angehen.

5Schülerinnen und Schüler der Realschule und der BVS.

Fahrzeuge, die an einem anderen Ort parkiert sind, als erlaubt 
ist, werden eingezogen. Sie können gegen eine Gebühr von 
Fr. 5.– herausgelöst werden.

Sekundar- und Realschule Herzogenbuchsee, 3.5.2005


